
1541 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

8. 4. 1975 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
betreffend die Übernahme der Bundeshaf­
tung für Anleihen, Darlehen und sonstige 
Kredite der Österreichischen Industriever­
waltungs-Aktiengesellschaft (öIAG-Anleihe-

gesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. (1) Der Bundesminister für Finanzen 
wird ermächtigt, namens des Bundes Haftungen 
zu übernehmen, und zwar 

a) gemäß § 1357 des allgemeinen bürgerlichen 
. Gesetzbuches für im In- und Ausland von 
der österreichischen Industrieverwaltungs­
Aktiengesellschaft durchzuführende Kredit­
operationen (Anleihen, Darlehen und son­
stige Kredite), 

b) gemäß § 1348 des allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuches für Haftungen, die die 
österreichische Industrieverwaltungs­
Aktiengesellschaft gemäß § 1357 des all­
gemeinen bürgerlichen Gesetzbuches für im 
In- und Ausland durchzuführende Kredit­
operationen (Anleihen, Darlehen und son­
stige Kredite) der in der Anlage zum 

. öIG-Gesetz, BGBL Nr. 23/1967 in der gel­
tenden Fassung, angeführten Gesellschaften 
und deren Tochtergesellschaften über., 
nimmt. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen darf von 
der im Abs. 1 erteilten Ermächtigung nur dann 
Gebrauch machen, wenn 

a) der jeweils ausstehende Gesamtbetrag 
(Gegenwert) der Haftung gemäß Abs. 1 
lit. a und b 3000 Millionen Schilling an 
Kapital und 3000 Millionen Schilling an 
Zinsen und Kosten nicht übersteigt; 

b) die Kreditoperation im Einzelfall den Be­
trag von 800 Millionen Schilling an Kapital 
nicht übersteigt; 

c) die Laufzeit der Kreditoperation 30 Jahre 
nicht übersteigt; 

d) die prozentuelle Gesamtbelastung der 
Kreditoperation in inländischer Währung 

unter Zugrundelegung der folgenden For­
mel nicht mehr als das Zweieinhalbfache 
des im Zeitpunkt der Kreditoperation gel­
tenden Zinsfußes für Eskontierungen der 
Oesterreichischen Nationalbank (§ 48 
Abs. 2 des Nationalbankgesetzes 1955, 
BGBL Nr. 184, in der Fassung der Bun­
desgesetze BGBL Nr. 276/1969 und 494/ 
1974) beträgt: 

Rückzahlungskurs abzüglich ) 
Nettoerlös der Kreditoperation 

100 X (Zinsfuß+ in Hundertsätzen . 
Mittlere Laufzeit 

Nettoerlös der Kreditoperation in Hundertsätzen; 

e) die prozentuelle Gesamtbelastung der 
Kreditoperation in ausländischer Währung 
nach der Formel laut lit. d nicht mehr 
als das Zweieinhalbfache des arithmetischen 
Mittels aus den im Zeitpunkt der Kredit­
aufnahme geltenden offiziellen Diskont­
sätzen in Belgien, der Bundesrepublik 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 
den Niederlanden, Schweden, der Schweiz 
und den USA (New York) beträgt und 

f) der Erlös aus Kreditoperationen, für wel­
che gemäß Abs. 1 lit. b die Haftung über­
nommen wird, ausschließlich zur Durch­
führung von Investitionen und Rationali­
sierungsmaßnahmen in den in der Anlage 
Zum öIG-Gesetz, BGBL Nr. 23/1967 in 
der geltenden Fassung, angeführten Gesell­
schaften und deren Tochtergesellschaften 
verwendet wird. 

(3) Zur Feststellung des Nettoerlöses gemäß 
Abs. 2 lit. d und e sind die Emissions- oder 
Zuzählungsverluste, 'Begebungsprovisionen, 
Werbe- und Druckkosten (Begebungskosten) 
vom Bruttoerlös in Abzug zu bringen. 

(4) Für die Beurteilung der Gesamtbelastung 
bei Darlehen und sonstigen Krediten, bei welchen 
die Zinssätze jeweils für bestimmte Zeitabschnitte 
variabel festgesetzt werden, ist für die vertrag­
liche Laufzeit die Gesamtbelastung nach der For­
mel laut Abs. 2 lit. d und e zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses maßgebend. Für die Gesamt-
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belastung b.ei. Anleihen sind vertraglichvorge- rechnung und den Prüfunzshericht eines 
sehene Tilgungsrnöglichkeiten durch 'freihändigen im Sinne der Wirtschaftstr-euhände.r7Berufs-
Rückkauf nicht zu berücksichtigen. ordnung, BGBL Nr. 125/1955, in der Fas-

(5) Vorzeitige Rückzahlungsermächtigungen sung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 26/ 
(Kündigungsrechte) sind für die Beurteilung der 1965, befugten Prüfers vorlegen wird und 
Laufzeit nicht zu berücksichtigen. c) im Falle des § 1 Abs. 1 lit. b oie, GeselI-

§ 2. (1) Der Bundesminister für Finanzen ist schaft für deren Kreditoperation eine' 
ermächtigt, für Kredite, die der Vorfinanzierung Rückbürgschaft des Bundes übernommen 
von Anleihen gemäß § 1 Abs. 1 dienen, namens werden soll, die gleichen verbindlichen 
des Bundes die Haftung als Bürge und Zahler Erklärungen, wie sie in lit. a und b ange-
(§ 1357 des allgemeinen bürgerlichen Gesetz- führt sind, gegenüber der österreichischen 
buches) unter der Voraussetzung zu überneh- Industrieverwaltungs-Aktiengesellschaft ab-

d ß gibt. men,l a 

a) .die Laufzeit mit höchstens zwei Jahren be- § 5. Wird die Haftung des Rundes gemäß § 1 
grenzt ist, :Abs. 1 und 2 und "§ 2 für Fremdwährungs-

b) .das.Ausmaß ·des· im § lAbs. 21it. a und b· beträge übernommen, so sind diese zuaen im 
;genannten Betrages (Gegenwertes) an Ka- Zeitpunkt der Haftungsübernahme'vomBundes­
pital _und Zinsennieht übers.ehritten wird minister für Finanzen jeweilsfestgesetztenKas­
llnd senwerten auf die genannten Höchstbeträge an-

.c) bei :zeitlicher .&reditüberschneidung die zurechnen. 
Summe aus Vor- und Endfinanzierung bei 
Kreditop.er.ationen im Einzelfall nicht mehr 
als .1000 Millionen Schilling und die Summe 
aller Vor-- und Endfinanzierungen nicht­
mehr als AOODMillionen Schilling beträgt. 

(2) -Kredit:e, die 'der Vorfinanzierung solcher 
Anleihen .dienen, :sind auf ,den .im § 1 . Abs. 2 
lit.a ;genannten .Haftungsrahmen ,nicht anzu­
:rechnen. 

:§3. 'Der 'Bundesminister tür -·Finanzen ist er­
mäehtigt,für-eine 'von 'der -t:Isterreichischen: 
lnd ustrieverwaltungs-l\:ktiengesellsCh-aft ·in der 
Zeit zwisChen 1. Jänner 1'975 und dem In kraft­
·treten dieses Bundesgesetzes begebene, auf den. 
Gesamthetraggemäß§ 1 Abs. 1 lit. '-a anrechen­
bare Arileihe im Nominalbetrag von -4'50 Mil­
·lionen Schilling. zuzüglich der Zinsen:und .Kosten 
namens :desBundes die Haftung :alsJ3ürge und 
-Zahler (§ 1357 des allgemeinen bürgerlichen 
-Gesetzbuches ),zuübernehmen. 

··§'4. Der 'Bundesminister ·JÜrFinanzen darf 
Haftungen geniäß '§ 1 Ahs,l'und2 sowie §§ 2 
unO 3üherdies 'nUT cdannübernehmen, wenn die 

; österreidiische Innustiieverwaltungs-Ak tien­
gesellschaft die verbindliche :Erklärung abgibt, 
daß 

§ 6 •. (1) Der Bundesminister für Finanzen ist 
ermäeht~gt, die 'geIriäß§ 1 Abs, '1 und 2 für Dar­
lehen und sonstige 'Kredite ubernommenenHaf­
tungen über die vertraglich vereinbarte Laufzeit 
zu erstrecken, wenn 

a)eine ProlongierungderFälligkeiten von 
'Veryflidttungen ~usKreditoper.ationen der 
österreich ischen lndustrieverwaltungs­
Aktiengesellschaft 'oder:aus ,Kreditoperatio­
nen einer der in der-Artlage zum öIG­
Gesetz . .angeführ:ten .,Gesellschaf:tund deren 
Tochtergesellschaften, für welche die . öster­
reichische Industrieverwal tungs-Aktienge­
sellschaft die Haftung übernommen hat, 
zur Vermeidung einer lnanspr.uchnahme 
des Bundes aus der. Haftung .aus welchem 

.. Grund .immer .gebmen 'ist, 
"b) :'durch die Prolongierung .dievertraglich 

vereinbart:e Laufzeit um 'nicht:mehr als 
:fünf Jahre überschritten wird und 

c) die Mehrleistungen ·an Zinsen .im .Haftungs­
rahmen für Zinsen und Kosten Deckung 
finden. 

;(2) . Die .sich jeweils'ergebende :Gesamtlaufzeit 
darf die im § 1 Abs. 2 lit.c .festgesetzte L~uf­
zeit nicht überschreiten, 

-a) .demBundesministeiium .für Finanzen die 
Prüfung der 'zweckgebundenen Verwen- .. § 7. Die gemäß § 11 der,~ölG-Gesetz-Novelle 
.d d b d b" t K d't cl 1969, :BGBL Nr. 47/1970, uhernommenen Haf-ung· es . un esv:er urg en. re 1 es un .., ., 
'm Z ge a' p "f d' E' 'cht ' -:tungen :smd ;flut dem Betrag, ,mIt ;dem SIe zum 1 u: leser .ru ung . le. InSl In, . 'd 
all B' "cher U k d' d Zeltpunkt .des Inkrafttretensdleses Bun es-

e u , r un en un sonstigen h f f d' b li 
.Schriften der -österr.eichischen Industrie- .gesetzes :aus a ten, au .. en ,1m .. § J _A s,..2, t. a 
werwaltungs~Aktiengesellschaft :gewähtlei-' festgesetzten. Haftungsr.ahmen"~nzurechnen, 

stenvird,§ 8. Wird der Bund auf -Grund -einer gemäß 
b) 'sie dem :Bundesministerium :für Finanzen '§§'1 bis 3 und,§ "11 der ·öIG-Geset·z-NoveHe.1969 

'für ,die ,Dauertler l~aufzeit des bundes- übernommenen Haftung in Anspruch ,genommen, 
ver.bürgten 'K:redites den jährlichen Ge- ,:so steht .ihm neben .. dem .. -Recht auf Ersatz der 
schäftshericht ·samt iGewinn- und Vetlust- bezalilten:Schtild(§ ;135-8 desallgemeinen:bürger-

1541 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 5

www.parlament.gv.at



154 t der. B.eilagen 

lichen Gesetzbuches) auch das Recht zu, von der: § 10. Die. durch dieses Bundesgesetz unmittel~~ 
österreichischen: Industrieverwaltun'gs-Aktien- bar: veranlaßten Rechtsgeschäfte: und: Rechtsvor,..· 
gesellschaft. den. Ersatz aller im Zusammenhang gänge sind von der Gesellschaftsteuer und v.on; 
mit. der< Einlösung. der übernommenen Haftung den Stempele und Rechtsgebühren befr.eit. 
entstandenen Aufwendungen, insbesondere die § 11. Die Bestimmung des § 3 tritt mit 1. Jäp-
vom: Bund in einem Rechtsstreit mit den Gläu-· 'ner 1975 in Kraft. 
bigern. aufgewendeten Kosten, zu fordern. § 12. Mit. der Vollziehung dieses Bundes-

§'. 9;. Für die Übernahme der Bürgschaft durch gesetzes ist· der Bundesminister für Finanzen: 
den Bund ist kein Entge1tzu entrichten'. betraut. 

Erläuterungen 

Auf Grund der Bestimmungen des· § 1 des 
(HG-Gesetzes, BGBt Nr. 23/1967, wurde zur. 
treuhändigen. Ausübung der: Anteilsrechte' des 
Bundes an den in der Anlage. zu, diesem Gesetz 
angeführten Gesellschaften· die "öSTERREI CHI­
SeHE. INDUSTRIE VER WALTUNGS~GESELL~ 
SCHAFT M. B. RU errichtet., 

Mit Bundesgesetz vom 21. Jänner 1970 (öIG­

für eigene Fremdinittelaufnahmen (YW Mill. S 

für. Bürgschaften der. ölAG,. für, 
die der Bund. die Rückbürgschaft 
übernommen hat .:............ 3t4-Mill. S 

994 Mill: S 

Damit ist der derzeitige Haftungsrahmen fÜr 
Kapital ausgeschöpft. 

Gesetz~NoveHe 1969), BGBL Nr. 47/1970, sind: Um ihrer Aufgaben gerecht zu. wer.den, be~ 
die' Anteilsrechte des Bundes an diesen Gesell- nötigt die. öIAG eine' entsprechende Ausweitung 
schaften' irrda:s Eigentum der gleichzeitig in eine' des Haftungsrahmens. Dieser. 'Von .1- Milliar.de 
AktiengeseIlschaft mit dem Firmenwortlaut Schilling auf 3 Milliarden Schilling für Kapital zu 
"PSTERREICHISCHE INDUSTRIEVER W AL- . erweiternde PIaftungsrahmen soll zur Sicherstel­
TUNGS-XKTIENGESELLSCHAFT< umgewan- lUllgjener Mittel dienen, die. die. ölAG zur Vor~ 
d'Hten' GeselIschaft überg.eg!lngen. . nahme der' gebotenen Kapitalzuführungen be-

Alleinaktionär. der öIAG ist der Bund. Er nötigt. Das Erfordernis der. Zuführung' weiteren 
wird. in. der Hauptversammlung vom Bundes- Risikokapitals beL den' Unternehmungen des 
kanzler vertreten, der die Rechte des Aktionärs tjJAG~Bereichs· spiegelt sich in' der' Entwicklung-
ausübt. ,der Gesamtinvestitionen der versta-atlichten Ih-

D' V f" K . I dustrie wider"die durch folg~nde,Zifferngekenn-
le orsorge ur elfle angemessene. aprta ~ . zeichnet wird: 

ausstattung, der Gesellschaften soll die Wett-' 
bewerbsfähigkeit. der Unternehmungen auf den' 1-970 ............. . 
WeItmärkten-gewährleis.ten. 1971 ............. . 

3800.MiIt: S 
5200 Mill. S 
7200 Mill. S 
8800.Mill. S' 

. 1972 ............. . 
In Erfüllung ihrer Eigentürrrerfunktion hat. die 1973 ............. . 

tHAG: seit ihrem B.estehen: rund 1641 Millionen 1974 ........... " .. 7600 MilL S (vorläufig). 
Sehilling. an. Div;idenden der verstaatlichten Indu­
strie zuzüglich 75 Millionen Sdiilling Ver.w:al'­
tungsumlage von 1973 an vereinnahmt und 
ihren Gesellschaften Eigenkapital im Ausmaß .von 
rund 184 t Millionen Schilling zugeführ.t. Weiters 
hat die öIAG für Darlehen und Kredite von 
Tochterg~sellschafien Hartungen ühernommen. 
Zur Erleichterung der. Erfüllung. dieser Finanzie­
rung§aufgaben erhielt die öIAG mit der Bestim­
mung des §, n ö.IG~Gesetz-Noyelle 1969: einen 
Hafiungsrahmen des Bundes im Ausmaß. von 
2 Milliarden SChilling. Dieser' Haftungsrahmen, 
von dem 1 Milliarde Schilling auf Kapital und 
1 Milliarde Schilling auf ,Zinsen und Kosten ent­
fällt,. ist hinsichtlich Kapital zum. gegenwärtigen 
Zeitpunkt: wie folgt·in. Anspruch genommen:: 

Weiter& ergibt sich die Notwendigkeit. der Aus,. 
weitung des.Haftungsrahmens aus dem Erforder­
nis der' Übernahme von·. Haftungen. der ölAG 
für Kredite und Darlehen, jener. Gesellschaften, 
für die· kein eig,enes Bundeshaftungsgesetz besteht: 

Im Hinblick: darauf, daß. außer der' Erhöhung 
des~ Haftungsrahrnens:. audi no.ch· andere. wesent­
liche. Bestimmungen: eine Novelüerung des: §. 1 r 
des öIG".Gesetzes. erforderliclimachen; scheint: es 
zweckmäßiger, ein eigenes Haftungsgesetz' zu 
schaffen; d'as die' Bedeutung; der, öIAG, als 
Enanzierung~instrument'der, verstaatlichten.Indm . 
strie klar. herausstellt .. 

Der Entwurf- dieses: Bundesgesetzes enthält Be:" 
stimmungen, die mit Ausnahme·der§§ 8 und; 10 
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sowie des § 11, soweit sich dieser auf die vor­
genannten Bestimmungen bezieht, eine Verfü­
gung über Bundesvermögen im Sinne des Art. 42 
Abs. 5 des Bundes-Verfassungsgesetzes darstellen. 

Zu § 1: 

Mit dieser Bestimmung soll der Bundesminister 
für Finanzen ermächtigt werden, namens des 
Bundes folgende Haftungen zu übernehmen: 

a) Bürge-und Zahlerhaftungen (§ 1357 ABGB) 
für Kreditoperationen der österreichischen 
Industrieverwaltungs-Aktiengesellschaft und 

b) Entschädigungs(Rück)bürgschaften (§ 1348 
ABGB) für den Fall, daß die öIAG durch 
die übernahme von Haftungen als Bürge 
und. Zahler für Kreditoperationen der in 
der Anlage zum ÖIG-Gesetz, BGBI. Nr. 23/ 
1967, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBI. Nr. 109/1973 und BGBI. Nr. 69/ 
1974, aQgeführten Gesellschaften und deren 
Tochtergesellschaften zu Schaden kommen 
sollte. 

Von der Ermächtigung des Abs. 1 darf der 
Bundesminister für Finanzen jedoch nur Gebrauch 
machen, wenn die im Abs. 2 festgesetzten Vor­
aussetzungen gegeben sind. Mit der Festsetzung 
dieser Voraussetzungen wird dem Erfordernis des 
Art. 18 Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
Rechnung getragen. 

Mit der Bestimmung des Abs. 2 lit. a "der 
jeweils ausstehende Gesamtbetrag" soll klarge­
stellt werden, daß sich das Haftungsgesetz mit der 
vollen Ausnützung des Haftungsrahmens nicht 
erschöpft. Der nach Maßgabe des durch Annuitäts­
zahlungen frei werdende Haftungsrahmen kann 
von der Gesellschaft bis zur Haftungsobergrenze 
durch die Aufnahme neuer Kredite bzw. neue 
Bürge- und Zahlerhaftungen revolvierend genützt 
werden. Voraussetzung hiefür ist, daß auch auf 
die weiteren Kredite und Haftungen die Bestim­
mungen über die übernahme der Bundeshaftung 
anwendbar sind. 

Ein Haftungsrahmen für Zinsen und Kosten 
wurde nur für den jeweils ausstehenden Gesamt­
betrag, nicht aber für die Kreditoperation im 
Einzelfall festgesetzt. Diese Regelung findet ihre 
Begründung in der steigenden Tendenz der Zin­
sen, die bei langfristigen Krediten den Kapital­
betrag übersteigen und dadurch die Kreditopera­
tion, soweit hiefür eine Haftungsü'bernahme be­
antragt wird, unmöglich machen würde. Bei dieser 
Regelung ist jedoch die Höhe der Zinsen insge­
samt durch den Rahmen für Zinsen und Kosten 
im Abs. 2 lit. a begrenzt. 

Die Abgrenzung des Begriffes "Nettoerlöse", 
ferner die Kriterien für die Beurteilung von 
Krediten mit variablen Zinssätzen werden zwecks 
eindeutiger Klarstellung im Gesetzestext festge­
legt (Abs. 3 bis 5). 

Zu§ 2: 

Da Anleihewünsche, vor allem im Ausland, oft 
nicht zu dem Zeitpunkt berücksichtigt werden 
können, zu dem der Bedarf gegeben ist, soll diese 
Bestimmung die Vorfinanzierung solcher An­
leihen durch kurzfristige Kredite ermöglichen. 
Die Laufzeit ist auf zwei Jahre beschränkt, eine 
überschneidung zwischen Vor- und Endfinanzie­
rung ist nur in dem Ausmaße, wie es im Abs. 1 
lit. c festgesetzt ist, zulässig. 

Da die Vorfinanzierungskredite mit der An­
leihe, spätestens aber nach zwei Jahren getilgt 
werden müssen, kann wegen der Kurzfristigkeit 
eine Anrechnung auf den Haftungsrahmen unter­
bleiben. 

Zu § 3: 

Mit dieser Bestimmung soll der Bundesminister 
für Finanzen ermächtigt werden, für eine bereits· 
vor dem Inkrafttreten des im Entwurf vorliegen­
den Bundesgesetzes begebene Anleihe die Haftung 
zu übernehmen (eine vergleichbare Bestimmung 
hat der Nationalrat 'bereits im Energieanleihe­
gesetz 1973, BGBI. Nr. 578, erlassen). Da der 
Betrag der für anfangs April 1975 geplanten An­
leihe im Haftungsrahmen der OIG-Gesetz­
Novelle 1969 keine Deckung mehr findet und 
das im Entwurf vorliegende ölAG-Anleihegesetz 
frühestens Ende April bis Mitte Mai in Kraft 
treten kann, hätte die Emissiqn auf unbestimmte 
Zeit zurückgestellt werden müssen, eine Maß­
nahme, die aber die Zurückstellung von Investi­
tionsvorhaben im Bereiche der verstaatlichten 
Industrie zur Folge haben würde. Sowohl der 
Kapitalbetrag als auch die Zinsen sind auf den 
Haftungsrahmen für Zinsen und Kosten anzu­
rechnen. 

Zu § 4: 

Die Bestimmung soll die jederzeitige Prüfung 
der zweckgebundenen Verwendung bundesver­
bürgter Kredite ermöglichen. Daher darf der 
Bundesminister für Finanzen Haftungen erst 
übernehmen, wenn die Prüfung und damit die 
Einsicht in alle Bücher, Urkunden und sonstigen 
Schriften von der Gesellschaft gewährleistet wird. 

Zu §5: 

Durch die Anwendung der vom Bundesminister 
für Finanzen allgemein festgesetzten Kassenwerte 
sollen bei der Anrechnung von Fremdwährungen 
auf den Ermächtigungsrahmen kleinere Kurs­
schwankungen ausgeschaltet und eine einheitliche 
Verrechnungsbasis für die in Betracht kommen­
den Fremdwährungen geschaffen werden. 

Zu § 6: 

Mit dieser Bestimmung soll der Bundesminister 
für Finanzen ermächtigt werden, übernommene 
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Haftungen zu erstrecken, wenn zur Vermeidung 
einer Inanspruchnahme des Bundes aus der Haf­
tung eine Prolongation der Fälligkeit aus Ver­
pflichtungen aus verbürgten Krediten notwendig 
werden sollte. Die Ermächtigung zur Haftungs­
erstreckung ist auf maximal fünf Jahre beschränkt, 
die Mehrleistungenan Zinsen müssen im Haf­
tungsrahmen für Zinsen und Kosten Deckung 
finden. Eine Erstreckung der Haftung. über die 
im § 1 Abs. 2 lit. c festgesetzte Höchstlaufzeit 
ist ausgeschlossen. 

Zu § 7: 

Laut dieser Bestimmung sind die gemäß § 11 
der öIG-Gesetz-Novelle 1969 übernommenen 
Haftungen auf den im § 1 Abs. 2 lit. a festge­
setzten Haftungsrahmen anzurechnen. Damit 
wird klargestellt, daß Haftungen für die öIAG 
insgesamt nur bis zu einem Höchstbetrag von 
3000 Millionen Schilling übernommen werden 
können. 

Zu § 8: 

Diese Bestimmung soll die ansonsten in jedem 
Einzelfall mit dem Schuldner abzuschließende 
Vereinbarung über die Ansprüche des Bundes im 
Fall seiner Inanspruchnahme aus der Haftung 
entbehrlich machen. 

Zu §§ 9 und 10: 

Die Abstandnahme von der· Einhebung eines 
Haftungsentgeltes und die Befreiung aller durch 
dieses Bundesgesetz unmittelbar veranlaßten 
Rechtsgeschäfte und Rechtsvorgänge von den 
Stempel- und Rechtsgebühren findet ihre Begrün­
dung im Förderungscharakter des im Entwurf 
vorliegenden Bundesgesetzes. 

Zu § 11: 

Es wird auf die Erläuterungen zu § :3 hinge­
WIesen. 

Zu § 12: 

Mit der Vollziehung des im Entwurf vorliegen­
den Bundesgesetzes soll der Bundesminister für 
Finanzen betraut werden. 

KOSTENBERECHNUNG 

Ob aus der Inanspruchnahme aus der Haftung 
Mehrkosten erwachsen, kann zur Zeit nicht vor­
ausgesehen werden. Aus der Durchführung des 
im Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes er­
wachsen dem Bund weder Mehrkosten noch ist 
eme Vermehr~ng des Personalstandes erforder­
lich. 
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